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Landschaftselemente

Definition
Als Landschaftselemente werden Bestandteile

der Landschaft bezeichnet.

Diese Bestandteile sind von ihrer Umgebung
abgrenzbar und gekennzeichnet durch

• gleiche Nutzung
• gemeinsame ökologische Funktion

• einheitliche Struktur



Kategorisierung (1)

punktförmige

linienförmige

flächige

Landschaftselemente



Kategorisierung (2)

• künstliche

• naturnahe , durch Menschen 
geschaffene

• natürliche , ohne Zutun von Menschen 
entstandene (Felsen, Bergwiesen, Flüsse, 
Seen, Moore, Auwälder)

Landschaftselemente

kulturhistorische 
Landschaftselemente



Kulturhistorische Landschaftselemente

Definition: Reste der ehemaligen Kulturlandschaft, 
die heute noch sichtbar sind

Themenbereiche: 
• Landwirtschaft (Wallhecken, Lesesteine,

Streuobstwiesen )

• Gartenkunst (Parks, Bauerngärten)

• Waldwirtschaft/Bäume (Kopf-, Schneitelbäume )

• Gewässernutzung (Deiche, Gräben , Wehre)

• Verkehr (Alleen , Brücken, Straßen, Wege)

• Verteidigung (Wälle, Schanzen)

• Verwaltung/Recht (Grenzsteine, Mauern , Zäune)



Kulturhistorische 
Landschaftselemente

Beispiele

Quelle: Büro Kulturlandschaft 
und Geschichte, Hannover



Funktionen von Landschaftselementen

• Lebensraum für Tiere und Pflanzen (Artenvielfalt)
• Wohlfahrtswirkung (Erholung, Freizeit)
• Landschaftsbild, Ästhetik 
• Nutzung (Tierfutter, Obst, Brennholz, Schutz für Vieh)

• Kleinklima
• Nährstoffrückführung, CO2-Speicherung
• Wasserhaushalt, Vermeidung von Hochwässern

• Bodenschutz (Schutz vor Wind- und Wassererosion)

• Puffer und Filter
• Einzäunung und Markierung von Grundstücken
• Vernetzung, Biotopverbund



Kleinklima
Gehölze wirken durch
• Interzeption (Aufnahme eines Teils des 

Regenwassers)

• Speicherung (besonders wirksam bei quer zum 
Hang verlaufenden Elementen)

• Infiltration in den Boden

• Erhöhung der Gesamtverdunstung

Insgesamt fließt weniger Wasser zeitverzögert ab.



Interzeption
• Blätterdach nimmt einen Teil des Regenwassers 

auf und verdunstet diesen direkt.
• Niederschläge unter 2 bis 3mm gelangen nie zum 

Boden.

Beispiele:
• Buche fängt im Winter 6 %, im Sommer 21 % auf.

• Eiche im Winter 22 % und im Sommer 34 % auf.

Interzeption ist bei Gehölzen höher als bei krautiger
Vegetation.



Speicherung
• erfolgt hauptsächlich in Mikroporen des Bodens 

und bildet nutzbaren Speichervorrat
• Wasser in Makroporen unterliegt der Schwerkraft

Wesentliche Faktoren:
• Bodenart : je lehmiger, umso mehr Speicherung
• Bodennutzung : Wiesen speichern mehr Wasser, 

da die höhere organische Substanz die  
Porenmenge und deren Stabilität steigert.

• Bei vergleichbaren Böden steigern 
Bäume die Speicherkapazität.



Infiltration
• Porosität durch Gehölze fördert Infiltration in den 

Boden, sofern dieser nicht wassergesättigt ist.
• Abfluss beträgt 15 bis 60 % der Niederschläge.

dabei zu beachten:
Undurchlässigkeit der Böden durch
• Verschlämmungen bzw.
• Pflugsohlenbildungen

Grasbewachsene Ränder von Hecken enthalten viel
organische Substanz z.B. 1,8 t Regenwürmer pro Hektar
(Vergleich: nur 50 kg auf Ackerland).



Erhöhung der Gesamtverdunstung
• Bäume nutzen mit ihren tiefen Wurzeln die im Boden 

gespeicherten Wassermengen besser als 
Kulturpflanzen.

• Zusätzliche Wasseraufnahme hängt von räumlicher 
Verteilung ab.

• Hohe Gesamtverdunstung besonders bei jenen 
Gehölzen, die in Talböden und an Flussufern mit 
guter Wasserversorgung wachsen.

Bestockte Einzugsgebiete vergleichmäßigen den Abfluss: 
• Hochwässer werden reduziert
• Niedrigwässer werden angehoben.



Bodenschutz 

Gehölze wirken gegen
• Wassererosion
• Winderosion

Gehölze sichern
• Ufer

• Böschungen



Bodenschutz
Gehölze schützen den Boden:
• Einzelbäume, Gruppen, Feldgehölze

• Hecken in verschiedenen Ausformungen
– quer zum Hang
– gegen die Hauptwindrichtung(en)
– entlang von Gewässern



Bodenschutz

Gehölze schützen den Boden:
• Flächige Baumpflanzungen mit kombinierter 

Nutzung 
– Landnutzung (Acker, Grünland)

und Baumpflanzung

Foto: Gerstenfeld in einer Dehesa



Schutz gegen Wassererosion
benötigt 2 Strategien: 
• auf den landwirtschaftlichen Nutzflächen
• neben bzw. zwischen den landwirtschaftlichen Nutzflächen

Wesentliche Faktoren für Wassererosion:
• Hangneigung
• Bodenart (Wasserdurchlässigkeit)
• Nutzung (Bewirtschaftungsrichtung, Kulturart, 

Bodenbedeckung, Maschineneinsatz) 

Hecken (quer zum Hang) in Verbindung mit Gräben bzw.
Böschungen vermindern die Fließgeschwindigkeit.



Folgewirkungen von Wassererosion
Den Landwirt direkt betreffende Kosten: 
• Verlust von Saatgut und Düngemitteln (kurzfristig)
• Verlust von Bodenfruchtbarkeit (mittel- bis langfristig)

Kosten für die Allgemeinheit:
• Reinigungskosten für verschlämmte Straßen und Wege
• Räumungskosten für verschüttete Bauwerke, Gräben, 

Rückhaltebecken, etc.
• Ablagerungen in Wohnhäusern
• Verunreinigtes, belastetes Oberflächen- und Grundwasser
• Wiederherstellung von Böschungen und Mauern
• etc.



Schutz gegen Winderosion
Problem: Beschleunigung der Verdunstung durch
Trockenheit der Luft, hohe Lufttemperatur, abtrocknende
Winde

Gegen zu starken Wasserverlust werden
Spaltöffnungen geschlossen und Wachstum eingestellt.
• ab 4 m/sec Beginn des Schließens der Spaltöffnungen
• ab 8 m/sec: Pflanzen schließen ihre Spaltöffnungen, 

Photosynthese endet

In Ostösterreich weht der Wind 
• 14 Tage mit mehr als 8 m/sec 
• mindestens 100 Tage mit mehr als 4 m/sec



Anlage von Windschutzhecken

Windschutzhecken stehen quer zur Hauptwindrichtung, sie
sollten nicht breiter als 10 m und gut durchströmbar sein.

Hauptwirkung liegt im Wind abgewandten Bereich.

Abstand zwischen zwei Hecken soll das Dreißigfache der
Höhe nicht überschreiten 
>>> bei einer 15 Meter hohen Hecke ergibt sich ein Abstand

von 450 Metern.



Wirkungen von Windschutzhecken
• Windgeschwindigkeit um 60 % reduziert
• Verdunstung um 35 % reduziert
• Taumenge steigt um bis zu 70 %
• Niederschlagsmenge steigt um 20 % bei besserer Verteilung

• Bodenfeuchte steigt um 20 %
• Lufttemperatur steigt tagsüber 

um 15 % und verlängert die 
so Vegetationszeit

• Bodentemperatur tagsüber 
um 10 % erhöht

• Luftfeuchte steigt um 5 %



Schutz von Uferböschungen
Pflanzenwurzeln 
• stabilisieren den Flusslauf
• verhindern Erosion der Ufer
• nehmen Nährstoffe von angrenzenden Nutzflächen auf
• beschatten das Gewässer und reduzieren so die 

Algenentwicklung



Relevante Verpflichtungen (1)

Cross compliance
= Einhaltung anderweitiger Verpflichtungen

17 CC-Bestimmungen zusammengefasst zu den Bereichen
• Umwelt
• Gesundheit von Mensch, Tier und Pflanze
• Tierschutz

betreffend Kleinklima und Bodenschutz besonders relevant
• VS- und FFH-Bestimmungen in Natura 2000-Gebieten
• GLÖZ (Erhaltung in gutem landwirtschaftlichen und 

ökologischen Zustand)
• Dauergrünlanderhaltung



Relevante Verpflichtungen (2)

CC-Bestimmung „Erhaltung der wild lebenden Vogelart en
(VS) und Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowi e
der wild lebenden Tiere und Pflanzen (FFH)“

• keine Beeinträchtigung oder Entfernung von 
Landschaftselementen 

• keine Gelände verändernden Maßnahmen
• keine Veränderung des Wasserhaushaltes
• keine Kulturumwandlung bzw. Nutzungsänderung
• keine sonstige Beeinträchtigungen von Lebensräumen und 

Arten



Relevante Verpflichtungen (3)

GLÖZ = Erhaltung in gutem landwirtschaftlichen und
ökologischen Zustand

12 GLÖZ-Bestimmungen (teilweise hohe Relevanz für Bodenschutz)

• Begrünung von Ackerflächen außer landw. Produktion
• Keine maschinelle Bodenbearbeitung von durchgefrorenen, 

wassergesättigten, überschwemmten Böden
• Mindestabstände in Gewässernähe
• Keine Beseitigung von Terrassen
• Kein Abbrennen von Stroh auf Stoppelfeldern
• Erhaltung von geschützten Landschaftselementen 

(Naturdenkmäler)



Relevante Verpflichtungen (4)

Traditionelle Charakteristika

• Untergeordnete Flächenbedeutung < 2 m
• Angabe mit Schlagnutzung



Relevante Verpflichtungen (5)

Sonderrichtlinie ÖPUL: Anhang F Landschaftselemente

gilt für die Maßnahmen Bio, UBAG, Integrierte Produktion
Obst und Hopfen, IP Wein, Bewirtschaftung von
Bergmähdern, Ökopunkte, Naturschutz

Erhaltung folgender Landschaftselemente auf allen
Betriebsflächen: 

Baumreihen, Böschungen, landschaftsprägende
Einzelbäume, Feld- und Ufergehölze, Hecken, 
Bewirtschaftungsgrenzen bildende Feldraine und Gräben, 
Kleingewässer (inkl. Röhricht und Schilfflächen), 
Quellfluren, Steinblöcke, Steinmauern und 
Terrassenmauern, Streuobstwiesen und Obstbaumreihen, 
Trockenrasen, Feuchtwiesen und Moore.



Relevante Verpflichtungen (6)

Anhang F Verpflichtung zum naturverträglichen Umgang

• Keine Entfernung oder Zerstörung der Landschaftselemente
• Bei Streuobstwiesen/Obstbaumreihen dürfen Einzelbäume entfernt werden
• Keine Drainage oder Entwässerung von Feuchtwiesen und Mooren
• Kein Verrohren oder Zuschütten von Klein- und Kleinstgewässern
• Kein Ausgraben oder Auspflügen von Wurzelstöcken bei Gehölzen, die 

auf Stock gesetzt werden können
• Kein Abbrennen von Böschungen und Gehölzbeständen
• Keine Geländekorrekturen im Bereich der Landschaftselemente 
• Gehölzpflanzungen auf Feuchtwiesen und Trockenrasen nur im 

Einvernehmen mit der für Naturschutz zuständigen Stelle
• Verbot des Einsatzes von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln (gilt nicht für 

Feuchtwiesen, Trockenrasen, Streuobstwiesen und Obstbaumreihen)
• Die Größe, Lage und Struktur aller Landschaftselemente dürfen im 

Einvernehmen mit den für den Naturschutz zuständigen Stellen des 
Landes verändert werden, soweit die ökologische Funktion langfristig 
aufrecht bleibt.

• Querung von Hecken und Baumreihen durch Wirtschaftswege zulässig



Schlussfolgerungen / offene Punkte (1)

• Landschaftselemente:
ein Begriff, der verschiedene Bedeutungen hat

• Landschaftselemente erfüllen vielfältige Funktionen
• Zahlreiche relevante Verpflichtungen sind zu beachten

Offener Punkt betr. LN-Fähigkeit von Flächen: 
Was kann landwirtschaftlich bewirtschaftet werden und 
was nicht?
>>> „Spitzenflächen“ können verloren gehen



Schlussfolgerungen / offene Punkte (2)

• Anhang F listet zahlreiche Landschaftselemente auf, ist 
aber nicht umfassend 

• es fehlen zum Beispiel
– Baumwiesen
– Steinwiesen
– Graswege
– Randstreifen

>>> keine rechtliche Absicherung

• es werden einschränkende/unklare Begriffe verwendet 
– Landschaftsprägende Einzelbäume
– Bewirtschaftungsgrenzen bildende Feldraine und Gräben
– Trockenrasen (Überbegriff „Magerrasen“ laut Ellenberg)



Schlussfolgerungen / offene Punkte (3)

• Definition/Abgrenzung von Landschaftselementen im 
Vorfeld von Programmgestaltungen verbessern

• Stellenwert von Landschaftselementen an ihren 
vielfältigen Funktionen orientieren
– differenzierte Leistungsabgeltung? 
– Pflegeauflagen konkretisieren?

• Information auf allen Ebenen verstärken v. a. 
gegenüber der „breiten Öffentlichkeit“

• Eigenverantwortung der BewirtschafterInnen v. a. im 
Bereich Erfassung stärken
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